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Künstlerschutzgesetz.
Entwurf eines deutschen Künstlerschutzge-
setzes. — Man schreibt uns aus Berlin : Die

Reichsregierung in Weimar wird sich in |nächster Zeit mit dem Entwurf eines

Künstlerschutzgesetzes beschäftigen müssen, den jetzt der Wirtschaftliche Verband
bildender Künstler zu Berlin ausarbeitet und der, wie wir hören, etwa dreissig

Paragraphen enthalten soll. Allerdings ist dieser Entwurf eng verknüpft mit einem

Verlagsgesetzentwurf, der sich auf die Rechte der Reproduktion bezieht (ähnlich
wie bei der Literatur und der Tonkunst) und übrigens schon im Jahre 1904 der

Regierung vorgelegt wurde. Damals hatte man den Verlagsgesetzentwurf abge-
lehnt ; heute aber hoffen die Künstler,, dass er durchdringt und dass gleichzeitig mit
dem Verlagsgesetz auch das Künstlerschutzgesetz geschaffen wird. Die Haupt-
punkte des Künstlerschutzgesetzes nun beziehen sich auf die sogenannten « Netto-

preise» und auf die Tantiemenverträge. Bisher setzte in der Regel der Künstler
seine Preise fest und der Händler wieder konnte — in den meisten Fällen —
einfach so hoch gehen, als es ihm beliebte. Der Künstler selbst aber hatte keiner-
lei Anteil an diesem «Uebergewinn». Und was die Tantiemenverträge anbelangt,

so bieten sie zuweilen starkes Material für das alte Kapitel von der Ausbeutung
der Schaffenden. zL D.

(TV. Z. Z.J

t> • Mit Hülfe von Bund und Staat wurden in der sog.Restaurierungen. ^ Kömgs/e/den die in Freskotechnik

ausgeführten Wandmalereien restauriert. Die Fresken sind eine Darstellung der in
der Schlacht bei Sempach auf Seite Herzog Albrechts gefallenen Ritter. Die
Malereien stammen aus dem Ende des 14. Jahrhunderts und wurden anno 1534

In der K/oster&irdje zu fUe/ü'ngen wurden im Laufe des Sommers mit Hülfe
von Bund und Staat Aargau die Barrokbekrönungen über den Chorstühlen reno-
viert (Holzgeschnitzte, bemalte Figuren, Medaillons mit Oelbildern, viel Vergol-

bereits einmal erneuert. A. W.

dung). A. W.
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